
�

�����������	
 �����
������

�������	
���
����������������������� ���������� !�"# �$�������������� !���%����!&���	'�&� !��(
���)�*��� +��,-
�	
'�+��.����	
'�
��/��*�0���	'���&������	
'�1�����
&�����.���,-��*�	 �2&���%�	�3 !��(�� !��&	#��*�	
�	�

�!��#��� !	���
4

����������	���	���
����	���	�����������	��	���	���� ��������						
������	���	���������������	���	�����	�������������	 ����

(Grundlage: ������������ ����� §8 und Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 §6)
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Aachen 0241 / 96824 - 0 Köln 02234 / 9201 - 0
Augsburg 0821 / 44481 - 0 Kulmbach 09221 / 943 - 0
Berlin/Brandenburg 03304 / 377 - 0 Leipzig 0341 / 94513 - 00
Bielefeld 0521 / 2094 - 0 Magdeburg 0391 / 6086 - 0
Bremen 0421 / 8991 - 0 Mainz 06131 / 9225 - 0
Dortmund 0231 / 9272 - 0 Meschede 0291 / 5491 - 0
Dresden 035205 / 55 - 0 München 089 / 78001 - 0
Düsseldorf 0211 / 73237 - 0 Münster 0251 / 78006 - 0
Erfurt 0361 / 77950 - 0 Neubrandenburg 0395 / 4534 - 0
Essen 0201 / 561 - 0 Neu-Ulm 0731 / 70790 - 0
Esslingen 0711 / 9314 - 5 Nürnberg 0911 / 3602 - 0
Frankfurt 06106 / 843 - 0 Osnabrück 0541 / 9461 - 0
Freiburg 0761 / 51005 - 0 Ravensburg/Tettnang 07542 / 550 - 0
Gießen 0641 / 404 - 0 Regensburg 09401 / 888 - 0
Goslar 05321 / 550 - 0 Rostock 0381 / 60969 - 0
Hamburg 040 / 73417 - 0 Saarbrücken 0681 / 88338 - 0
Hannover 0511 / 7703 - 0 Schwenningen 07420 / 922 - 0
Heilbronn 07131 / 9192 - 0 Schwerin 03865 / 7803 - 0
Ingolstadt 08456 / 914 - 0 Traunstein 0861 / 2091 - 0
Kaiserslautern 0631 / 3547 - 0 Trier 06502 / 934 - 0
Karlsruhe 0721 / 95085 - 0 Viernheim 06204 / 9190 - 0
Kempten 0831 / 57526 - 0 Wesel 0281 / 95251 - 0
Kiel 0431 / 69695 - 0 Würzburg 09302 / 904 - 0
Koblenz 02625 / 931 - 0 Zwickau 0375 / 4410 - 0
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� Anweisungen und betriebsinterne 
Regelungen (z.B. N93 B6, Betriebs-
anweisungen für MAE) sind von
jeder Fremdfirmen und von 
Subunternehmen einzuhalten.

� Der Koordinator hat Weisungsrecht 
bezüglich Arbeits-, Brand- und 
Umweltschutz.

� Vorgesetzte und Mitarbeiter der 
Fremdfirma stellen die Einhaltung 
dieser Anweisungen und Regelungen 
sicher. 
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� Der Besucherausweis ist sichtbar zu tragen.

� Beschäftigungsbeschränkungen müssen
beachtet werden, z.B. für Jugendliche, für 
werdende Mütter, beim Umgang mit Gefahr-
stoffen, Hebezeugen, Flurförderzeugen. 

� Betriebsfremde Personen dürfen am Standort / 
im Werk erst tätig werden, wenn sie von ihrem 
Vorgesetzten unterwiesen und mit der Aus-
führung der Arbeiten vertraut sind.

� Betriebsanlagen dürfen nur zur Auftragsaus-
führung betreten werden.

� Bild- und Tonaufzeichnungen sind verboten.
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� Vor Arbeitsbeginn ist mit der auftraggebenden
Abt/Werkstatt oder mit dem benannten 
Koordinator Verbindung aufzunehmen.

� Den besonderen Anweisungen des 
Koordinators ist Folge zu leisten.

� Arbeiten an Samstagen oder an Sonn- und 
Feiertagen müssen dem Koordinator (i.d.R. 
dem Auftraggeber) gemeldet werden.

� Die Genehmigung für Arbeiten an Sonn- und 
Feiertagen durch die Arbeitsschutzbehörde ist 
auf Verlangen vorzulegen.

� Die Arbeitszeitregelungen sind zu beachten.
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� Bei den Arbeiten ist die vorgeschriebene
PSA zu benutzen

� PSA einsatzbereit und sauber halten

� Keine defekte PSA verwenden
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Parken im Werkgelände

� Nur auf gekennzeichneten Flächen parken.

� Im Werk gilt die Straßenverkehrsordnung (StVo).

� Widerrechtlich abgestellt Fahrzeuge werden 
abgeschleppt oder mit Parkkralle blockiert.
Die Kosten trägt der Fahrzeughalter.

� Zugänge, Zufahrten, Flucht- und Rettungs-
wege sowie Feuerwehrzufahrten sind 
freizuhalten.
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12 � Innerhalb des Werkgeländes, sowie auf den 
Parkplätzen außerhalb des Werksgeländes gilt
die Straßenverkehrsordnung (StVO).

� Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h einhalten.

� Es gilt der Grundsatz der gegenseitigen Rück-
sichtnahme.

� Auf Fußgänger, Radfahrer, Staplerverkehr und 
Schienenfahrzeuge achten.

� Unfälle auf dem Werksgelände müssen dem 
Werkschutz gemeldet werden.
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Einfahrt mit Kraftfahrzeugen

� Die Einfahrt ist nur zum Zwecke der Materialan- oder 
Ablieferung gestattet. 

� Es sind nur die mit dem Koordinator vereinbarten Stellplätze 
zu nutzen.

� Das Vordach am Haupeingang We 115 ist unter keinen 
Umständen als Parkplatz zu nutzen.

� Es gilt im gesamten Werk die STVO.

� Bosch übernimmt keine Haftung.

� Der WSD ist berechtigt, sämtliche Fahrzeuge bei Ein- oder 
Ausfahrt zu kontrollieren.
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Nutzung von Lagerflächen

� in Abstimmung mit dem Koordinator können Lagerflächen oder 
Lagerräume zur zeitweiligen Nutzung zugewiesen werden. 

� Diese Bereiche sind nach den Regeln von Bosch ordentlich 
und sauber zu halten.

� Es ist strickt darauf zu achten, alle geltenden Vorschriften und
Auflagen einzuhalten.
Dies gilt auch für interne RB-Vorgaben, z.B. erweiterte 
Umweltstandards.

� Es gilt in allen zugewiesenen Räumen, ein absolutes Rauch-
und Alkoholverbot.
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� Rauchverbote beachten

� geraucht werden darf nur in Räumen und an 
Stellen, die dafür ausgerüstet und gekenn-
zeichnet sind (Raucherecken/ -zonen)

� Nichtraucherschutz beachten

� Kippen gehören in den Aschenbecher
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� Alkoholverbot auf dem gesamten 
Werksgelände beachten

� Sie dürfen sich durch den Konsum von 
Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden 
Mitteln nicht in einen Zustand versetzen,
durch den sie sich selbst oder andere 
gefährden können
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1 2 3
Werkfeuerwehr 

(WFW)

Unfall Feuer

Öl
Zentrale

Notrufstelle

Alarmierung bei Störfällen

�!�

� Bei Unfall oder Brand über Notruf alarmieren.

� Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen 
(Selbstschutz des Ersthelfers beachten).

� Bei Verletzungen kann die Sanitätsstelle 
aufgesucht werden.

� Fremd-Mitarbeiter müssen den Namen der 
Fremdfirma und des Bosch-Koordinators 
angeben.

� Unfälle /Störfälle müssen dem Koordinator 
gemeldet werden.

� Rufnummer Werkfeuerwehr (WFW) bzw. für 
Notfälle siehe Seite 3 + 4
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� Gebäude sofort verlassen

� Aufzüge nicht benutzen

� Bosch-Mitarbeitern folgen

� Sammelplatz aufsuchen

� Flucht- und Rettungswege freihalten

� Anweisungen der Einsatzkräfte befolgen

� Gebäude erst nach Aufforderung durch 
WFW wieder betreten



�;�;

�����������
�����
������

�������	
�2D6�1�����>�����������1��0�1��	&�������2D 6
$������0&������ ���������� !�"#�$�������������� !� ��%����!&���	'�&� !��(
���)�*���
+��,-
�	
'�+��.����	
'���/��*�0���	'���&������	
'�1 �����
&�����.���,-��*�	�2&���%�	�3 !��(�� !��&	#��* �	
�	�

1��0�1��	&�������2D6
��

�!��#��� !	���
4

Bitte nicht so !
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Bitte nicht so !
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� Sind z.B.:
- Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen

(auch im Freien)

- Arbeiten in Behältern oder engen Räumen
(z.B. Tankreinigungsarbeiten)

- Arbeiten an elektrischen Anlagen unter
Spannung ab 50V ~ und 120 V =

- Umgang mit heißen Massen oder leicht
entzündlichen Flüssigkeiten

- in gasgefährdeten Bereichen

� Nur mit Erlaubnisschein (vor Arbeitsbeginn 
beim Koordinator einholen)
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� Brandschutzeinrichtungen (z. B. CO2–Anlage, Rauchmelder) vor Arbeits-
beginn bei Bedarf durch WFW abschalten lassen.

� Bei Arbeiten an Anlagen mit Leckwarnsonden und Überfüllsicherungen ist die 
Anlage durch WFW außer Betrieb bzw. nach Beendigung in Betrieb nehmen 
zu lassen.

������!�����!����
5���67 ���	5�!867

9���
!�������
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� Gefahrstoffe und deren Mengen sind vor Aus-
führung von Arbeiten über den Koordinator an 
HSE zu melden.

� Nur genehmigte Gefahrstoffe benutzen.

� Gefahrstoff-Betriebsanweisungen beachten.

� Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung
benutzen.

� Nur geeignete und gekennzeichnete Behälter
benutzen.

� Nur Mengen im Arbeitsbereich bereitstellen,
die für den Fortgang der Arbeit erforderlich sind.
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� Bosch-eigene Arbeitsmittel (z.B. Maschinen, 
Geräte, Werkzeuge) dürfen nur mit Zustimmung 
der jeweiligen Abt/Werkstatt verwendet werden. 
Gabelstapler und Hubarbeitsbühnen dürfen nur 
mit schriftlicher Genehmigung und Einweisung 
benutzt werden.

� Es dürfen nur sicherheitstechnisch einwandfreie 
und geprüfte Arbeitsmittel (z. B. Leitern, 
Hubwagen, ortsbewegliche Elektrogeräte) 
verwendet werden.
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� Vor Arbeitsbeginn Anlage ausschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern. 
Bei Bedarf Anlage abkühlen lassen.         
Druck entlasten.

� Schutzeinrichtungen dürfen nur von Bosch-
Mitarbeitern demontiert und montiert werden.

� Filteranlagen nur in drucklosem Zustand und
bei Stillstand beweglicher Teile öffnen.

� Staub nicht aufwirbeln, Sauger verwenden. 
Flüssigkeit nicht mit Druckluft entfernen.
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� Folgende Arbeiten dürfen nur von Fach-
betrieben durchgeführt werden

• Demontage 
• Montage 
• Instandhaltung 
• Instandsetzung 
• Reinigung 

� Aktueller Fachbetriebsnachweis nach 
WHG muss vorhanden sein.
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• Demontage 
• Montage 
• Instandhaltung 
• Instandsetzung 
• Reinigung 

� Aktuelle Schulungen nach VDI 6023 sind 
für Personen nachzuweisen, die an 
solchen Anlagen tätig werden.

Arbeiten an Anlagen die der Trinkwasserhygiene unte rliegen

� Folgende Arbeiten dürfen nur von Fach-
Personal durchgeführt werden
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• Demontage 
• Montage 
• Instandhaltung 
• Instandsetzung 
• Reinigung 

� Aktuelle Schulungen nach VDI 6022 sind 
für Personen nachzuweisen, die an 
solchen Anlagen tätig werden.

Arbeiten an Anlagen die der Raumlufthygiene unterli egen

� Folgende Arbeiten dürfen nur von Fach-
Personal durchgeführt werden
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� Folgende Anleitungen zur Befestigung 
von Medienleitungen sind von den 
Monteuren zwingend einzuhalten, die 
am Bosch-Standort für das anbringen 
von Lasten beauftragt oder zuständig 
sind.

� Abweichungen hiervon sind nur nach 
vorheriger Überprüfung durch den  
zuständigen Bosch-Koordinator und 
dessen Zustimmung möglich.

Befestigung von Medienleitungen an Stahl- und Massiv konstruktionen
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Befestigung von Medienleitungen an Stahl- und Massiv konstruktionen



����

�����������
�����
������

�������	
�2D6�1�����>�����������1��0�1��	&�������2D 6
$������0&������ ���������� !�"#�$�������������� !� ��%����!&���	'�&� !��(
���)�*���
+��,-
�	
'�+��.����	
'���/��*�0���	'���&������	
'�1 �����
&�����.���,-��*�	�2&���%�	�3 !��(�� !��&	#��* �	
�	�

1��0�1��	&�������2D6
��

�!��#��� !	���
4

Befestigung von Medienleitungen an Stahl- und Massiv konstruktionen
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Befestigung von Medienleitungen an Stahl- und Massiv konstruktionen
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Beachten Sie:

� Abfälle, Lärm, Boden-, Wasser- und 
Luftverunreinigungen vermeiden.

� Mit Ressourcen wie Wasser, Energie 
und Arbeitsstoffen sparsam umgehen.

� Abfälle entsprechend den gültigen 
Vorschriften entsorgen.

� Abfälle sortenrein trennen.

� Ordnung und Sauberkeit.

� Störfälle an WFW und Koordinator
melden.



99

�����������	
 �����
������

�������	
���
����������������������� ���������� !�"# �$�������������� !���%����!&���	'�&� !��(
���)�*��� +��,-
�	
'�+��.����	
'�
��/��*�0���	'���&������	
'�1�����
&�����.���,-��*�	 �2&���%�	�3 !��(�� !��&	#��*�	
�	�

�!��#��� !	���
4

�������

� Anzeichen von Verunreinigungen bei Baumaß-
nahmen sind umgehend dem Koordinator und
HSE zu melden. Verunreinigter Erdaushub muss 
vorschriftsmäßig entsorgt werden.

� Fremdfirmen müssen ihre Abfälle selbst ent-
sorgen. Ausnahme: Abfälle, die bei Bau-, 
Abbruch-, Demontagearbeiten anfallen.

� Abfälle können nur nach vorheriger Absprache 
mit dem Koordinator in Bosch-eigene Sammel-
behälter entsorgt werden.
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� Arbeiten am Standort dürfen nur von 
unterwiesenen Mitarbeitern ausgeführt 
werden. 

� Die Unterweisung umfasst 

• relevante Unfallverhütungs-
vorschriften (für die eigene Arbeit).

• standortspezifische Regeln.

� Verantwortlich für die Durchführung
der jährlichen Unterweisung ist der 
Vorgesetzte der Fremdfirma. 

� Die Unterweisung ist zu dokumentieren.
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� Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen dürfen nur von 
unterwiesenen Personen ausgeführt werden

� Anforderungen:
Mindestalter Bedienerpersonal 18 Jahre
Schriftliche Beauftragung durch den Bosch Koordinator

� Die Unterweisung umfasst:
relevante Unfallverhütungsvorschriften
Praktische und theoretische Unterweisung
standortspezifische Regeln und Gefahren

� Verantwortlich für die Durchführung der jährlichen 
Unterweisung und die Beauftragung der Fremdfirma
ist der zuständige Bosch Koordinator

� Unterlagen
Bosch BA (N93 B29)
Muster Formblatt für schriftliche Beauftragung
Betriebsanleitungen der Hersteller

� Die Beauftragung gilt für max. 1 Jahr und wird dann erneuert 

� Die Unterweisung ist zu dokumentieren.
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� Arbeiten mit Ffz dürfen nur von unterwiesenen
Personen ausgeführt werden.

� Anforderungen:
Mindestalter Bedienerpersonal 18 Jahre
Besitz eines amtlichen Führerscheines
einer von Bosch anerkannten Fahrerlaubnis für Ffz
einer schriftlichen Beauftragung

� Die Unterweisung umfasst:
relevante Unfallverhütungsvorschriften
Praktische und theoretische Unterweisung
standortspezifische Regeln und Gefahren

� Verantwortlich für die Durchführung der jährlichen 
Unterweisung und die Beauftragung der  Fremdfirma
ist der zuständige Bosch Koordinator. 

� Unterlagen:
Bosch BA (N93 B35)
Muster Formblatt für die schriftliche Beauftragung
Betriebsanleitungen der Hersteller

� Die Beauftragung gilt für max. 1 Jahr und wird dann erneuert

� Die Unterweisung ist zu dokumentieren
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